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 17.05 Einzelne Personaldossiers nach Familiennamen 

Gemeindeverwaltung; Springereinsatz Fachbereich Soziales; Kreditbewilligung (gebundene 

Ausgabe) 

 

a) Ausgangslage 

 

 fällt  für unbestimmte Zeit aus. Zudem steigt die Belastung im  

Sozialbereich aufgrund der Ukraine-Krise und der damit zusammenhängenden Erhöhung der Auf- 

nahmequote für Asylsuchende von 0,5 auf 0,9% der Bevölkerung stetig an. Ein Ende des Ukraine-Kon-

fliktes und damit eine Normalisierung der Situation ist nicht absehbar. 

 

In der Sozialberatung fehlen somit aktuell 80 % (60 % Ausfall  plus 20 % Ukraine-Krise). Um 

den Betrieb aufrechterhalten und die anfallenden Arbeiten frist- und sachgerecht erledigen zu können, 

ist der Einsatz von externem Personal unumgänglich. 

 

b) Springereinsatz 

 

Folgende Springerbüros wurden zur Offertstellung eingeladen:  

 

Anbieter Kosten (exkl. MwSt.) Pensum Bemerkungen 

Springerteam 24 GmbH, 

Winterthur (schriftliche Offerte) 

Fr. 120.-/Std. 40 %  nur Mai 2022 

 keine Fahrspesen 

Federas AG, Zürich 

(schriftliche Offerte) 

Fr. 135.-/Std. 60 - 80%  ab Juni 2022 

 zuzüglich Fahrspesen 

Soreng GmbH (Liliane Hauri), Volketswil keine Kapazität --  

Steinmann & Partner GmbH, Volketswil keine Kapazität --  

Springerteam (M. Moschen), Winterthur keine Kapazität --  
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c) Kosten 

 

Für die Berechnung der Kosten wird mit einer Einsatzdauer von 4 Monaten (Mai bis August 2022) und 

einem Pensum von 40 % (Mai) bzw. 80 % (ab Juni) ausgegangen: 

 

Monat Pensum Soll-Std. * Kosten in Fr. 

Mai 2022 (Springerteam) 40% 153.00 7'344.00 

Juni 2022 (Federas) 80% 176.40 19'051.00 

Juli 2022 (Federas) 80% 176.40 19'051.00 

August 2022 (Federas) 80% 184.60 19'937.00 

Zwischentotal   65'383.00 

Spesen  geschätzt Fr. 12.-/Tag 1'000.00 

Total exkl. MwSt.   66'383.00 

7.7 % MwSt.   5'111.00 

ca. 5% Reserve und Rundung   3'506.00 

Total Kredit inkl. MwSt.   75'000.00 

* 100 % auf Basis 42 Stunden-Woche 

 

Der Kreditbetrag reduziert sich um allfällige Leistungen der versicherung 

. 

 

Sollte der Ausfall und/oder die Ukraine-Krise länger dauern, wird eine Erhöhung des Stellenplanes so-

wie die Rekrutierung von entsprechendem Personal geprüft. 

 

c) Gebundenheit der Ausgabe 

 

Im Budget sind für die Springereinsätze keine Mittel enthalten. Damit der ordnungsgemässe Betrieb im 

Fachbereich Soziales sichergestellt werden kann, ist der Einsatz von externen Fachpersonen unumgäng-

lich. Die Ausgaben gelten daher als gebunden im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. 

 

 

Beschluss: 

 

1. Für einen Springereinsatz (Überbrückung Vakanz und Mehraufwand Ukraine-Krise) im Sachbe-

reich Soziales wird im Sinne der Erwägungen als gebundene Ausgabe ein Rahmenkredit von 

brutto Fr. 75'000.- (inkl. MwSt. und Nebenkosten) bewilligt. Diese Kosten werden der Erfolgs-

rechnung 2022 (Kto. 1700.3132.00) belastet. 

 

2. Gemeindeschreiber Martin Keller wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses, insbesondere der 

Vergabe des Auftrages, beauftragt. 

 

3. Ziffer 1 dieses Beschlusses ist unter Hinweis auf das Rechtsmittel im KURIER zu veröffentlichen. 
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4. Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 

Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechts-

sachen beim Bezirksrat Bülach, 8180 Bülach, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 

2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-

gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

5. Dieser Beschluss ist vor der Veröffentlichung zu anonymisieren. 

 

6. Mitteilung an: 

- Gemeindeschreiber (zum Vollzug) 

- Sozialbehörde (zur Information) 

- Leiterin Soziales + Gesellschaft 

- RGPK (zur Information) 

- Finanzen 

- Akten 

 

 

 

 

Gemeinderat 

   

Edith Zuber 

Gemeindepräsidentin 

Martin Keller 

Gemeindeschreiber 

Versand:  




